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Systematische Werkkontrolle 
im Kanton Graubünden – 
Das KUfI- Handbuch
Gian Claudio Leeger (Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, Chur)

In den letzten Jahrzehnten wurden im 

Kanton Graubünden unzählige forstliche 

Infrastrukturen erbaut. Hierzu zählen 

nebst Lawinen- und Steinschlagverbau-

ungen auch Hangstabilisierungsmass-

nahmen und Wildbachverbauungen dazu. 

Besonders im Bereich des Lawinen- und 

Steinschlagverbaus hat die Technik gro-

sse Fortschritte gemacht und zu den un-

terschiedlichsten Systemen geführt.

Der zukünftige Tätigkeitsschwerpunkt liegt 

weniger bei der Neuerstellung von Bauwer-

ken, sondern vielmehr im Erhalt der vorhan-

denen baulichen Substanz. Zentral dabei 

ist die möglichst langfristige Sicherstellung 

von Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit 

und Dauerhaftigkeit. Dies wiederum macht 

Unterhaltsmassnahmen sowie periodische 

Instandsetzungen notwendig. Die Kontrolle 

(oder Inspektion) der Werke zählt dabei zu der 

wichtigsten Unterhaltsmassnahme.

Aufgrund dieser Erkenntnisse hat das Amt für 

Wald und Naturgefahren ein Handbuch für 

die Kontrolle von forstlicher Infrastrukturan-

lagen (KUfI) entwickelt. Das Handbuch ist ein 

Bestandteil des kantonalen Schutzbautenma-

nagement und ist eng mit dem Schutzbauten-

kataster verknüpft. Dabei steuert der Kataster 

was, wo und wann kontrolliert werden muss, 

während im KUfI- Handbuch festlegt ist wie 

und nach welchem Vorgehen die Kontrollen 

vollzogen werden müssen. Somit entspricht 

das KUfI- Handbuch einer Anleitung für eine 

systematische und standardisierte Inspektion 

von Schutzbauten und anderen forstlichen In-

frastrukturanlagen.

Das Grundkonzept des Handbuchs
Das Handbuch basiert gemäss Abb.1 auf dem 

grundlegenden Konzept zweier Kontrollstufen, 

wobei jeweils ein Vergleich zwischen dem 

aktuellen und dem gewünschten Zustand 

durchgeführt wird (sogenannter Soll-Ist-Ver-

gleich, kurz SIV):

Gesamtüberprüfung einer Verbau-
ung: Soll-Ist-Vergleich Stufe 1 (SIV 1)
SIV 1 ist eine Überprüfung inwieweit das vor-

handene Verbauungskonzept den aktuellen 

Naturgefahrenprozessen sowie den definier-

ten Schutzzielen entspricht. Weiter wird auch 

überprüft ob das Bemessungsereignis abge-

deckt werden kann.

Dabei wird der Blickwinkel bewusst nicht auf 

das einzelne Werk, sondern auf die gesamte 

SIV 1

Verbauungs-
gebiet

Projekt im 
Gange?

Neue Schäden?

Neue 
Ereignisse?

SIV 2

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

1. Kriterium:
Ist zum Zeitpunkt der Kontrolle ein 
Projekt in Ausführung, kann davon 
ausgegangen werden, dass Gefahren-
szenarien, Schutzziele und Bemes-
sungsereignis aktuell sind. 
Daher wird in so einem Fall direkt 
auf Siv 2 übergegangen.

2. Kriterium:
Sind seit der Erstellung resp. seit der letzten 
Kontrolle der Schutzbauten neue Schäden in 
grösserem Umfang an der Verbauung aufgetreten 
(z.B. durch Steinschlag, Rutschungen, Erosion etc.)  

3. Kriterium: 
Sind seit der Erstellung der Schutzbauten resp. 
seit der letzten Kontrolle Ereignisse eingetreten 
(Schadenfolge)? 

4. Kriterium:
Haben Sie als Kontrolleur das Gefühl, dass sich 
Grundlegendes bzgl. Gefahrenszenarien,Schutzziel 
oder Bemessungsereignis verändert hat?

Nein

Ganzheitliche Analyse der Naturgefahrenprozesse 
im Verbauungsgebiet inkl. Gefahrenszenarien, 
Schutzzieldefinition und Bemessungsgrössen.

Zustandsbewertung der einzelnen Bauwerke, 
wobei vorausgesetzt wird, dass sich weder 
die Gefahrensituation, noch die Schutzziel-
definition noch das Bemessungsereignis 
im Vergleich zum Projekt verändert haben.

Ja

Schlechtes
Gefühl?



Agenda FAN 1/20124

Verbauung gelegt. SIV 1 ist ein aufwändiger 

Vorgang, welcher nur in begründeten Fällen 

durchgeführt wird (vgl. Abb.1). Der Entscheid 

zur Durchführung von SIV 1wird in enger Zu-

sammenarbeit zwischen den örtlich zuständi-

gen Schutzbauten- und Naturgefahrenspezia-

listen getroffen. 

Werkinspektion: 
Soll-Ist-Vergleich Stufe 2 (SIV 2)
Die detaillierte Inspektion der einzelnen Bau-

werke erfolgt im Rahmen von SIV 2. Dabei 

wird vorausgesetzt, dass grundsätzlich das 

Bemessungsereignis abgedeckt werden kann 

und der richtige Werktyp am richtigen Ort 

steht. Mit Hilfe des Handbuches wird präzisiert 

wie bei der Inspektion konkret vorzugehen ist 

und wie festgestellte Mängel zu protokollieren 

sind. Dadurch wird eine wichtige Vorausset-

zung geschaffen für einen einheitlichen Voll-

zug der periodischen Werkkontrollen. 

Aufbau des KUfI- Handbuchs
Das KUfI- Handbuch ist modulmässig aufge-

baut und besteht aus den in Tab. 1 dargestell-

ten Ordnerregister:

In der Einleitung werden dem Anwender 

grundsätzliche Informationen über das Kon-

zept SIV 1 und SIV 2 gegeben. Visualisiert wird 

dies mit entsprechenden Flussdiagrammen 

(vgl. Abb.1). Weiter wird dargelegt wie die In-

spektion der Werke (Stufe SIV 2) im Detail zu 

erfolgen hat und wie im Feld konkret vorge-

gangen werden soll. 

Die Register 3-8 bilden das eigentliche «Herz-

stück» des Handbuchs. Darin enthalten sind 

die verschiedenen Module für die Inspektion 

von Lawinenverbauungen, Steinschlagverbau-

ungen, Hangstabilisierungen sowie Wildbach-

verbauungen. Ein separates Register bein-

haltet die notwendigen Erfassungsformulare. 

Die einzelnen Module selbst bestehen aus 

einer Checkliste, in welcher die häufigsten 

Schäden am jeweiligen Verbauungstypen mit 

Fotos visualisiert und mit einigen Stichworten 

zum Schaden bzw. zu möglichen Massnahmen 

(Handlungsbedarf) beschrieben sind (vgl. Aus-

schnitt Checkliste Lawinenverbau in Abb. 2 

auf gegenüberliegender Seite). 

Als Beilage zu jeder Checkliste ist eine Mat-

rix für die Schadensbewertung enthalten (vgl. 

Abb. 3). Diese ist modulspezifisch und ermög-

licht jedem Anwender des Handbuchs die Be-

wertung der festgestellten Schäden bezüglich 

(Reparatur-) Dringlichkeit. Sie dient somit als 

Hilfsmittel zum Herleiten des Handlungsbe-

darfs (siehe Abb. 3: Schadenbewertung La-

winenverbau auf gegenüberliegender Seite).

In einem separaten Register finden sich die 

Erfassungsformulare für die einheitliche Rap-

portierung der vorgefundenen Schäden. Die 

Aufnahme der Schäden erfolgt nach dem 

Prinzip der negativen Rapportierung. Das 

bedeutet konkret dass auf den Erfassungsfor-

mularen nur etwas notiert wird, wenn in der 

Verbauung auch effektiv ein Schaden fest-

stellbar ist (vgl. Abb.4). Eine Ausnahme bildet 

die Ersterfassung einer Verbauung. Hier wer-

den grundsätzlich für alle Werke Erfassungs-

formulare erstellt. Dies geschieht primär für 

die Beurteilung und datenbankmässigen 

Erfassung des Gesamtzustandes einer Ver-

bauung. Andererseits dient die Ersterfassung 

auch im Sinne eines Monitoring als Basis für 

die Entwicklung des Bauwerkzustandes über 

einen längeren Zeitraum (Seite 6, Abb. 4: Bei-

spiel eines ausgefüllten Erfassungsformulars)

Das Register 9 (Materiallisten & Tabellen) ent-

hält eine Liste der für die Arbeit im Feld benö-

tigten Instrumente, Unterlagen und Hilfsmittel. 

Sie dient vorwiegend zur Arbeitsvorbereitung 

des Kontrolleurs. Weiter ist eine Tabelle mit 

den erforderlichen Anzugsdrehmomenten für 

Drahtseilklemmen (bei Steinschlagschutz- und 

Schneenetzen) in Abhängigkeit des jeweiligen 

Seildurchmessers abgelegt. 

Im letzten Register des KUfI-Handbuchs ist 

eine Tabelle der Werkarten & geometrischen 

Zuordnungen hinterlegt. Mit Hilfe dieser Ta-

belle wird sichergestellt, dass die Begrifflich-

keiten einheitlich verwendet werden und dass 

bei GPS- Vermessungsarbeiten die verschie-

denen Werkarten jeweils einem identischen 

geometrischen Typ zugeordnet werden. 

................................

................................

...................................................

................................

................................

.................................................

................................

............................

.....................

...........................

............

................................

Handbuch zur Zustandserfassung und -Bewertung

Einleitung ................................................................

Kantonsspezifische Anwendung des KUfI-Handbuches

Checkliste Lawinenverbau................................

Checkliste Steinschlagverbau................................

Checkliste Hangstabilisierungen................................

Checkliste Wildbachverbau ................................

Checkliste Waldwege und Brücken ................................

Erhebungsformulare ................................................................

Materiallisten & Tabellen ................................

Werkarten & geometrische Zuordnungen................................

Register

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Ablauf der Werkkontrolle 
im Jahreszyklus
Im Frühling stellt der zuständige Schutzbau-

tenspezialist eine Liste aller Verbauungsge-

biete zusammen, welche im laufenden Jahr 

zu inspizieren sind. Hierzu macht er eine 

Datenbankabfrage im Schutzbautenkataster 

(SBK-DB). Das entsprechende Kontrollpro-

gramm wird daraufhin den für die Kontrollen 

vor Ort verantwortlichen Personen (im Kanton 

Graubünden vorwiegend die Revierförster) 

abgegeben. Diese bereiten die Kontrollen vor 

indem sie pro zu inspizierendes Verbauungs-

gebiet ein Dossier zusammenstellen, welches 

neben dem Plan der Ausgeführten Werke 

(Ausdruck aus SBK-GIS) auch vorbereitete 

Erfassungsformulare enthält. 

Bis zum Herbst erfolgt sodann die Kontrolle 

vor Ort. Dabei wird zuerst beurteilt ob die Ge-

samtüberprüfung der Verbauung zu erfolgen 

hat (SIV 1, vgl. Abb. 1). Haben sich im Ver-

gleich zum ursprünglichen Verbauungsprojekt 

die Gefahrensituation, das Schutzziel oder das 

Abb. 2: Ausschnitt der Checkliste Lawinenverbau

Handbuch Kontrolle und Unterhalt forstlicher Infrastuktur S. 1/1
Checkliste Lawinenverbau – Anhang Schadenbewertung

Version 3.0 / April 2011 Register 3

SCHADENBEWERTUNG

Bewertung Reparaturdringlichkeit /
Handlungsbedarf

Konsequenzen für Fol-
geschäden am Stützwerk

(Tragfähigkeit)
Zeithorizont für das Auftre-

ten von Folgeschäden

Konsequenzen für die 
Funktionstüchtigkeit des 

Stützwerkes
(Gebrauchstauglichkeit)

Beispiele

1

„gut“

Kleine Dringlichkeit:

Beobachten
unwahrscheinlich > 5 Jahre Keine Beeinträchtigung

• Verbogene Rostbalken

• Erosion um Fundament-
sockel < 10-20cm

• Korrosion

2
„tolerierbar“

Mittlere Dringlichkeit:
Instandsetzung in 1-2 Jahren

wahrscheinlich 2-5 Jahre Noch keine Beeinträchti-
gung

• Leicht gekrümmte Stützen
• Verschobene Briden
• Herausgehobene Stützen
• Eingedrückte Mikropfahlver-

ankerung
• Freigelegte Verankerungen 

> 20-40 cm (noch intakt)

3
„alarmierend“

Hohe Dringlichkeit:

Sofortige Instandsetzung 
resp. Erneuerung vor dem 
nächsten Ereignis (nächster 
Winter)

sicher 1 Jahr
Sehr gross, keine oder 
stark eingeschränkte ab-
stützende Wirkung

• Ausgeknickte Stütze
• Gebrochene Träger
• Gebrochene, ausgezogene 

Anker
• Ausgeknickte Mikropfähle
• Gerissene Seile

In Anlehnung an Quelle: „Unterlagen FAN-Kurs 2003“, S. Margreth, SLF 

Abb. 3: Schadenbewertung Lawinenverbau
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Bemessungsereignis wesentlich verändert, 

muss eine ganzheitliche Analyse angeordnet 

werden. Ansonsten kann die eigentliche Wer-

kinspektion (SIV 2) durchgeführt werden.

Diese folgt dem Grundsatz «vom Groben ins 

Detail». Dabei wird zuerst eine visuelle Be-

urteilung der gesamten Verbauung durch-

geführt. Hier geht es insbesondere darum 

grossräumigere Deformationen oder Boden-

bewegungen festzustellen. Anschliessend 

wird der Oberbau auf Schäden überprüft, 

bevor die Tragkonstruktion und der sichtbare 

Teil der Fundation kontrolliert werden. Inner-

halb der Verbauung soll möglichst nach einem 

Schema vorgegangen werden. Dabei ist eine 

zweckmässige Nummerierung der Werkrei-

hen eine wichtige Voraussetzung für eine lü-

ckenlose Kontrolle. 

Für die Zustandserfassung des einzelnen 

Bauwerks kann die entsprechende Checkliste 

als Entscheidungshilfe beigezogen werden.

Stellt der Kontrolleur einen Schaden fest, so 

wird dieser entsprechend im Erfassungsfor-

mular dokumentiert. Hilfreich sind dabei ne-

ben Fotos aus Skizzen (vgl. Abb. 4). 

Mit Hilfe der Bewertungsmatrix kann der 

Kontrolleur anschliessend eine erste Bewer-

tung des Schadens vornehmen. Sobald das 

gesamte Kontrollprogramm vom Kontrolleur 

abgearbeitet ist (i.d.R. im Herbst), erstattet 

dieser beim Amt für Wald und Naturgefahren 

(AWN) Bericht. 

Entscheid Unterhalt 
oder Instandstellung
Aufgrund der eingegangenen Schadensrap-

porte aus den Werkkontrollen beurteilt der 

zuständige Schutzbautenspezialist den Ge-

samtzustand einer Verbauung. Daraus ergibt 

sich der eigentliche Handlungsbedarf, z.B. ob 

(nicht beitragsberechtigte) Unterhaltsarbeiten 

angeordnet werden müssen, oder ob (sub-

ventionsberechtigte) Instandsetzungsarbeiten 

vorzusehen sind. 

Unterhaltsarbeiten im Sinne von Sofortmass-

nahmen werden in der Regel noch in der glei-

chen Vegetationsperiode durch den territorial 

ansässigen Forstbetrieb oder eine speziali-

sierte Bauunternehmung ausgeführt. So kann 

verhindert werden, dass je nach Gegebenheit 

schwerwiegende Folgeschäden während des 

Winters entstehen können. 

Sind die Voraussetzungen für eine Instand-

setzung gegeben, gelangt die entsprechende 

Verbauung auf die Objektliste für das nächste 

kantonale Sammelprojekt zur Instandsetzung 

von Schutzbauten. Die eingegangenen Scha-

densrapporte werden beim AWN archiviert, 

sodass diese bei der nächsten Werkkontrolle 

bei Bedarf wieder konsultiert werden können.

Erfahrungen und Ausblick
Damit die bauliche Substanz und somit die 

Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und 

Dauerhaftigkeit der Schutzbauten langfristig 

gesichert werden kann, ist ein ganzheitliches 

Schutzbautenmanagement notwendig. Fun-

dierte Entscheide für die Instandsetzung, den 

Ausbau oder gar den Rückbau von Schutz-

bauten können nur gefällt werden, wenn die 

Funktion und der Werdegang einer Verbau-

ung bekannt sind. Für eine Instandsetzung 

oder sogar einen Strategiewechsel darf im 

Lebenszyklus einer Schutzbaute der optimale 

Zeitpunkt nicht verpasst werden.

In diesem Zusammenhang hat sich im Kan-

ton Graubünden das KUfI- Handbuch als 

eines der Instrumente des Schutzbautenma-

nagement grundsätzlich bewährt. Seit dem 

Jahr 2005 wird es für die Zustandsbeurtei-

lung von mit forstlichen Beiträgen erstellten 

Schutzbauwerken eingesetzt. Seither wurde 

es stetig weiter entwickelt und mit neuen Ver-

bauungstypen und Schadensbildern ergänzt. 

Nebst den Revierförstern, welche die Verbau-

ungen für den Siedlungschutz kontrollieren, 

wird das KUfI- Handbuch zwischenzeitlich 

auch von der Rhätischen Bahn für die Zu-

standsbeurteilung von Schutzbauten entlang 

der Gleise eingesetzt. 

Die Erfolgsfaktoren, damit das System eines 

ganzheitlichen Schutzbautenmanagements 

funktionieren kann, sind fachmännisch ge-

schultes Personal, verlässliche und transpa-

rente Arbeit auf allen Stufen sowie klar beleg-

bare Ergebnisse. 

KOPFDATEN ERHEBUNG

Massnahmeneinheit: SSV Chlus Ost Nr.:1242 Allgemeine Bewertung/ Zustand der Massnahmeneinheit: 

 gut: keine oder nur kleine Mängel/Schäden an Einzelwerken 

 tolerierbar: einige Mängel/Schäden / Massnahmeneinheit aber intakt 

 alarmierend: schwerwiegende Mängel/Schäden / 
Massnahmeneinheit gefährdet 

 Gesamtkonzept analysieren (SIV1) 

Datum der Erhebung: 11.04.2011 

Name Kontrolleur: N. Berther, G. Gredig 

Dauer der Erhebung: 20min 

ZUSTANDSERFASSUNG UND -BEWERTUNG

Werkreihe Nr./ 
Werk Nr. 

Werktyp (Dk)/ 
Bezeichnung der 
Schadstelle 

Mängel /Schäden /Feststellungen /Ersatzteile /Bemerkungen/ Aufwandschätzung für Reparatur  
(genaue Angaben des betro�enen Werkteils sowie der genauen Bemessung)

Fotos Bewertung* 

3 Steinschlagnetz 

Geobrugg (1.5m)

Eckstütze und eine weitere Stütze durch Baumschlag stark beschädigt, Grundplatte gerissen, 2 
Bremsen gezogen 

 nein 
 ja 

Nr.:
1023_1242_5_SW

 1 gut 
 2 tolerierbar 
 3 alarmierend 

 Material für Unterhaltsarbeiten/ Skizzen auf Skizzenblatt 

Abb. 4: Beispiel 
eines ausgefüllten 
Erfassungs-
formulars
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GPS-Vermessung der Schutzbauten 
im Kanton Graubünden
Nadine Trierweiler (Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, Chur)

Um die Übersicht über die bestehenden 

Schutzbauten im Kanton Graubünden zu 

erhalten, ist eine systematische Erfassung 

und Dokumentation unabdingbar. Aus die-

sem Grund werden die einzelnen Werke 

mittels GPS vermessen und anschlie-

ssend in einer Oracle Datenbank im GIS 

und in einer Access-Datenbank erfasst. 

Beide bilden Bestandteile des Schutzbau-

tenkatasters. 

Das Vorgehen bei der vermessungstechni-

schen Erfassung eines Verbauungsgebietes 

im Kataster kann in drei Teilarbeitsschritte 

gegliedert werden:

1. Vorbereitung (Büro)
In der Vorbereitungsphase geht es vor allem 

um die organisatorische und planerische Ar-

beit. Es gilt zu klären, wo sich das Verbau-

ungsgebiet geografisch befindet und wie es 

erreichbar ist. Des Weiteren sind Informatio-

nen darüber ein zu holen, ob es sich um eine 

Neuvermessung handelt oder ob «nur» Ergän-

zungsvermessungen gemacht werden müs-

sen. Im letzteren Fall sollten aus dem GIS he-

raus Pläne für die Feldarbeit erstellt werden. 

Somit hat man vor Ort eine Übersicht darüber, 

welche Werke schon mittels GPS erfasst wor-

den sind und welche noch zu vermessen sind, 

bzw. welche aus dem GIS gelöscht werden 

können, wenn ein Rückbau einzelner Werke 

stattgefunden hat. Ein nächster Schritt ist die 

Vorbereitung der Ausrüstung. Dazu zählen 

das Klemmbrett für das Schreiben des Pro-

tokolls, der Fotoapparat für die Erstellung des 

Übersichtsfotos und das GPS-Gerät für die 

Vermessung selbst. Es besteht die Möglich-

keit auf das GPS-Gerät die benötigten Hin-

tergrunddaten in Form von Orthophoto und 

Landeskarten zu laden um eine bessere Ori-

entierung im Gelände zu haben. Da sich die 

Verbauungen oft im unwegsamen Gelände 

befinden, ist aus Sicherheitsgründen dafür zu 

sorgen, dass noch eine 2. Person als Messge-

hilfe mitkommen kann. Zudem gestaltet sich 

die Vermessungsarbeit zu zweit effizienter.

2. Vermessungsarbeit im Feld
Im Feld erfolgt dann die Vermessung der ein-

zelnen Werke. Neben den GPS-Daten werden 

noch weitere Informationen wie Werknummer, 

Werktyp und Werkhöhe erfasst. Des Weiteren 

wird zum gesamten Verbauungsgebiet und 

zu jedem Werk ein repräsentatives Über-

sichtsfoto erstellt und die Fotonummer mit 

der Werknummer protokolliert. Für die Ver-

messungsarbeiten nutzt das Amt für Wald 

und Naturgefahren des Kantons Graubünden 

Geräte vom Typ GRS-1 der Firma Topcon. Der 

Vorteil dieser Geräte liegt darin, das neben 

dem amerikanischen Satellitensystem auch 

die Signale des russischen Satellitensystems 

GLONASS empfangen werden können. Somit 

ist auch im alpinen Raum auf fast allen Orten 

ausreichender Satellitenempfang gewähr-

leistet. Zudem ist die Vermessung in Echt-

zeitkorrektur möglich, sofern es eine Verbin-

dung zum Natelnetz gibt, da über dieses die 

Korrekturdaten empfangen werden. Dadurch 

fällt das Postprocessing als Teil der Nach-

bearbeitung weg. An Orten mit mangelndem 

Handynetzempfang muss weiterhin die Roh-

datenaufnahme mit anschliessendem Post-

processing praktikziert werden, jedoch macht 

dies nur ein geringer Teil der Aufnahmen aus. 

Aus Gründen der Genauigkeit werden im Feld 

nur punktuelle Daten erhoben, dies in Kombi-

nation mit der Funktion der Mittelwertbildung. 

Die Erstellung des Linienelementes ist ein Teil 

der Nachbearbeitung. Bei der Vermessung 

im Feld werden jeweils der Anfangs- und der 

Endpunkt eines Werkes vermessen. Diese 

Punkte sind bestimmt als die erste und die 

letzte Stütze eines Lawinenwerkes oder Stein-

schlagnetzes, so wie die jeweils äussersten 

Punkte von Hangbachverbauungen (Holzkäs-

ten, Bachsperren etc.) (vgl. Abb.1).

Abbildung 1: Darstellung der 
Vermessungspunkte für Arbeiten mit dem 

GPS an verschiedenen Schutzbautentypen
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Arbeitet man zu zweit, so kann eine effiziente 

Arbeitsteilung stattfinden. Während der eine 

die Vermessungsarbeiten durchführt, kann 

der zweite das Protokoll führen und das Über-

sichtsfoto erstellen.

3. Nachbearbeitung im Büro
Auf die Vermessungsarbeiten erfolgt die 

Nachbearbeitung der Feldaufnahmen. Nach 

der Übertragung der Daten von der Kamera 

und dem GPS-Gerät auf den PC besteht der 

nächste Schritt darin, dass, wenn es sich 

um eine Neuvermessung eines Verbauungs-

gebietes handelt, dieses in der Access- Da-

tenbank des Schutzbautenkatasters erfasst 

wird (Abb.2). Dem Verbauungsgebiet wird 

ein Name vergeben. Dieser entspricht dem 

Ortsnamen des Gebietes, auf dem sich das 

Verbauungsgebiet befindet und wird aus der 

Landeskarte abgeleitet. Mit dem Eintrag in 

die Datenbank wird eine eindeutige Verbau-

ungsgebiets-Id und Massnahmeneinheits-ID 

generiert. Diese ist bedeutend, da sie die ein-

deutige Identifikation des Verbauungsgebietes 

gewährleistet (Namen können schnell einmal 

doppelt vergeben werden) und folglich auch 

im GIS mit erfasst werden muss. Handelt es 

sich um eine Verbauung des Tiefbauamtes 

oder der Rhätischen Bahn, so wird dieses 

gekennzeichnet in dem hinter dem Verbauge-

bietsnamen noch «(TBA)» respektive «(RhB)» 

angefügt wird (siehe Abbildung 2: Ausschnitt 

aus der Datenbank des Schutzbautenkatas-

ters).

Anschliessend erfolgen die Digitalisierungsar-

beiten im Geografischen Informations-System 

(GIS). Die GPS-Punktaufnahmen werden im 

GIS jeweils zu den einzelnen Werktypen ver-

bunden und in der Attributtabelle alle nötigen 

Informationen erfasst. Unterschieden wird bei 

den Werken nach Prozessen. Es wird unter-

teilt in Lawinen- (LV), Hang-Bach- (HB) und 

Steinschlagverbauungen (SSV). Zudem ist für 

jeden Werktyp einer von drei im GIS mögli-

chen Geometrietypen bestimmt. Somit existie-

ren schlussendlich Linienwerke (Steinschlag-

netze, Lawinenverbauungen, Kanäle etc.), 

Flächenwerke (Dreibeinbockflächen, Holzka-

sten, Drahtseilnetze zur Böschungsstabilisie-

rung etc.) und Punktwerke (Kolkkreuze, 

Schächte etc.). Nach der Digitalisierung aller 

Werke wird um die Verbauungen herum die 

Massnahmeneinheit und das Verbauungsge-

biet als Geometrietyp Fläche gezeichnet. Das 

Verbauungsgebiet stellt dabei die oberste Ein-

heit dar. Sie umfasst alle Verbauungen eines 

geografischen Gebietes (Hang, Bachlauf etc.). 

Je nachdem wird das Verbauungsgebiet bei 

Bedarf noch in mehrere Massnahmeneinhei-

ten unterteil, wobei mindestens immer eine 

Massnahmeneinheit in einem Verbauungs-

gebiet enthalten ist. Diese Unterteilung macht 

vor allen in grossen Verbauungsgebieten Sinn, 

da so für Kontrollen Sektorenweise vorgegan-

gen werden kann. Befinden sich in einem 

Verbauungsgebiet Werke aus verschiedenen

Prozessen, so werden die zu einem Prozesstyp 

gehörenden Werke auch zu einer Massnah-

meneinheit zusammengefasst. Somit können 

in einem Verbauungsgebiet eine Massnahmen-

einheit Steinschlagverbauung und eine Mass-

nahmeneinheit Lawinenverbauungen existie-

ren.

Innerhalb des GIS werden in der Attributta-

belle zu den einzelnen Bestandteilen folgende 

Daten erfasst:

- Für die einzelnen Werke: Massnahmenein-

heits-ID, Werknummer, Baujahr, Werktyp, 

Werkhöhe, Fotonummer

- Für die Massnahmeneinheit: Massnahmen-

einheits-ID, Name der Massnahmeneinheit, 

Baubeginn, Bauende, Verbaugebiets-ID

- Für das Verbauungsgebiet: Waldregion, 

Verbaugebiets-ID, Name des Verbauungs-

gebietes, Name der Gemeinde auf der die 

Verbauung steht, Baubeginn, Bauende

- 

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Datenbank des Schutzbautenkatasters
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem GIS. Darstellung von 
Verbauungsgebiet, Massnahmeneinheiten und Werken 
auf Grundlage des Übersichtplanes.

Die Daten aus dem GIS bilden die Grundlage 

für den sogenannten «Plan der ausgeführten 

Werke», der die Situation mit der Information 

Werkart und Werknummer abbildet. Dieser 

bildet wiederum die Grundlage für den Re-

vierförster bei seinen Kontrollen.

Zum Schluss erfolgt die Erstellung des Dos-

siers für die physische Ablage. Dazu wird aus 

der Datenbank des Schutzbautenkatasters 

das sogenannte Stammdatenblatt gene-

riert, welches alle relevanten Informationen 

aus den Datenbankeintragungen enthält. 

Auf Grundlage des GIS wird der Plan der 

ausgeführten Werke erstellt. Der kantonale 

Schutzbautenverantwortliche hat einen Ge-

samtkataster aller Dossiers der zum Kanton 

Graubünden zählenden Verbaugebiete. Die 

Ablage der Aussenstellen besteht jeweils nur 

aus den Dossiers zu den Verbauungsgebieten, 

die sich in ihrem territorialen Zuständigkeits-

bereich befinden. Handelt es sich um Verbau-

ungsgebieten von Externen Organisationen 

wie ASTRA, Rhätische Bahn oder das Tiefbau-

amt, so erhalten diese auch einen Satz der 

Dossiers zu ihren Verbauungsgebieten.
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Für den Schutz der Bevölkerung vor Naturgefah-

ren wurden im Kanton Graubünden über mehre-

re Generationen hinweg zahlreiche Verbauungen 

errichtet. Um diesen Schutz auch in Zukunft zu 

gewährleisten, müssen die Bauwerke funktions-

tüchtig bleiben. Aus diesem Grund ist eine re-

gelmässige Kontrolle, bei der die Werke auf ihre 

Wirksamkeit hin überprüft werden, unerlässlich. 

So können gegebenenfalls rechtzeitig Unter-

halts- und Instandstellungsarbeiten angeordnet 

werden.

Um den Überblick über die zahlreichen Verbau-

ungen zu behalten und insbesondere die not-

wendigen Kontrollen lückenlos durchzuführen 

braucht es ein zweckmässiges Schutzbautenma-

nagement, welches ein systematisches Arbeiten 

ermöglicht. 

Dabei wird unter dem Begriff des Schutzbauten-

management das Zusammenwirken folgender 

vier Faktoren verstanden:

Organisation: Betriebliche Struktur und Abläufe 

der involvierten Dienststellen und Forstbetriebe. 

Ist die Organisation ungenügend, können Aufträ-

ge und Arbeiten nicht zweckmässig ausgeführt 

werden.

Qualifikation: Wissen, Know-how und Erfah-

rung der Mitarbeiter.

Werkzeuge: Arbeitsinstrumente wie z.B. Digital-

kamera, Computer, GPS etc., welche uns bei der 

Ausführung der täglichen Arbeit unterstützen. Zu 

den Werkzeugen zählt auch der Schutzbautenka-

taster mit seinen Datenbanken.

Methoden: Hilfsmittel oder Anleitungen, wel-

che uns sagen wie etwas zu machen ist. Neben 

Normen und Richtlinien zählt das Projekthand-

buch des Amts für Wald Graubünden sowie das 

Handbuch zur Kontrolle und Unterhalt forstlicher 

Infrastruktur (KUfI) zu dieser Kategorie.

Jeder Faktor ist für sich genommen wichtig, je-

doch erreichen sie nur im Zusammenspiel eine 

optimale Wirkung, um die Funktionstauglichkeit 

von Schutzbauten zu gewährleisten.

Ein zentrales Instrument im Schutzbautenmana-

gement des Kantons Graubünden ist der Schutz-

bautenkataster (SBK). Dieser erfüllt in erster 

Linie den Zweck eines Informationssystems für 

Schutzbauten und gibt einfach ausgedrückt In-

formationen darüber wieder, was wo und in wel-

chem Zustand steht.

Das Schutzbautenkataster, welches eine Eigen-

entwicklung des Amts für Wald und Naturgefah-

ren Graubünden ist, teilt sich des Weiteren auf in 

eine strategische und eine operative Ebene.

Die strategische Ebene (Kantonsförster, Be-

reichs- und Produktleitung, politische Instanzen) 

bildet das Instrument für den Bedarfsnachweis, 

so dass rechtzeitig die nötigen Finanzmittel be-

antragt werden können, um den Unterhalt zu 

gewährleisten.

Auf operativer Ebene (Schutzbautenspezialist, 

Regionalforstingenieur, Revierförster) dient der 

Schutzbautenkataster als Hilfsmittel und Ar-

beitsinstrument für die systemische Planung der 

periodischen Werkkontrollen. Über diese Eben ist 

gewährleistet, dass keines der Verbaugebiete im 

Rahmen der Kontrollen «vergessen» wird.

Der Schutzbautenkataster ist aus drei Hauptbe-

standteilen aufgebaut. Diese sind:

- SBK-DB (Access-Datenbank): Hier sind alle re-

levanten administrativen Informationen zu den 

Verbauungsgebieten enthalten. Je nach Grösse 

können Verbaugebiete noch in ein oder mehrere 

Massnahmeneinheiten unterteilt sein um eine 

Übersichtlichkeit innerhalb der Verbaugebiete 

zu gewährleisten. Zu den erfassten Informati-

onen zählen die Ortsnamen für das Verbau-

ungsgebiet, die Massnahmeneinheit(en), das 

Gemeindeterritorium auf welcher die Verbau-

ungen stehen, die Waldregion, die Bauherr-

 schaft unter der die Schutzbauten erstellt wor-

den sind (Gemeinde, Tiefbauamt oder Rhäti-

 sche Bahn), der Name des territorial zuständigen 

 Regionalforstingenieurs jener des Revierförs-

ters, der die Kontrollen durchführt. In der Da-

tenbank ist auch der Kontrollturnus erfasst, in 

dem die Verbauungen im Rahmen des KUFi 

kontrolliert werden müssen. Des Weiteren sind 

das Schutzziel (Siedlungen, Strassen, Bahnli-

nien etc.) und statistische Angaben wie z.B. 

das Baujahr und Gesamtinvestitionssumme 

erfasst. Die in der Datenbank eingegebenen 

Informationen werden als Stammdatenblatt 

ausgedruckt und sind Bestandteil der physi-

schen Ablage.

-  SBK-GIS (Oracle-Datenbank im ArcGis): Hier 

sind alle räumlichen Informationen enthalten. 

Dies sind vor allem Vermessungsdaten (Koor-

dinaten) der einzelnen Werke und Werkreihen. 

Erfasst werden diese im Feld mittels GPS. Die-

se Aufnahmen bilden die Grundlage für die Er-

stellung des Planes der ausgeführten Werke. 

Zudem werden die Informationen aus dem GIS 

für den Map-Service verwendet, so dass die 

Der Schutzbautenkataster im Kanton Graubünden
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Informationen auch für Dritte zugänglich gemacht 

werden können.

- Physische Ablage: Zu jedem Verbauungsgebiet 

existiert ein Dossier, welches das Stammdaten-

blatt, den Plan der ausgeführten Werke und all-

gemeine Korrespondenzen enthält. Des Weiteren 

befindet sich ein Register mit den Plänen zu den 

verschiedenen Werktypen im Dossier.

Parallel zur Einführung des Schutzbautenkatasters 

wurde ein Betriebskonzept entwickelt. In diesem sind 

verbindlich die Punkte festgehalten, welche für die 

Aktualisierung und Benutzung des Schutzbautenka-

tasters von Bedeutung sind. Es ist u.a. geregelt wie 

die Aktualisierung des Datensatzes statt zu finden 

hat, wie bei der Ergänzungs- und Neuvermessung 

vorgegangen werden soll und welche Stelle für die 

Kontrollen und Aktualisierungen zuständig sind.

Das Schutzbautenkataster bietet so auf allen Ebenen 

ein wichtiges Arbeitsinstrument. Der Revierförster 

behält die nötige Übersicht über die Schutzbauten, 

die sich in seinem Zuständigkeitsbereich befinden. 

Weiter gewährleistet er durch das jährliche Kontroll-

programm, das die Schutzbauten auf ihren Zustand 

hin überprüft werden. Für den Schutzbautenspezia-

listen ist es ein Instrument um langfristige Kontrollen 

zu sichern und um nötige Investitionen rechtzeitig 

tätigen zu können. Auf Stufe Kanton ist es für den 

Schutzbautenverantwortlichen ein wichtiges Hilfsmit-

tel um die Gesamtübersicht zu behalten, eine ver-

lässliche Finanzplanung zu machen und um schnell 

an Informationen zu kommen. Das Schutzbautenka-

taster stellt somit eine systematische und langfristige 

Bewirtschaftung der Verbauungen im Kanton Grau-

bünden sicher und gewährleistet die Aufrechterhal-

tung der Funktionalität der Werke.

Grundidee: Als spezialisierte Baufirma im 

Naturgefahrenbereich hat die CRESTAGEO 

AG mit Sitz in Chur diverse permanente so-

wie temporäre Lawinenverbauungen erstellt. 

Vor einigen Jahren wurde die Idee aufge-

nommen, den Verbauungstyp mit dem bes-

ten Preis - Leistungsverhältnis zu entwickeln. 

Dieses Ziel wurde in unserer Unternehmung 

über mehrere Jahre konsequent verfolgt. Als 

Produkt daraus entstand das Lawinenschutz-

system «rempar grischun ®», was aus dem 

rätoromanischen übersetzt soviel wie: «Bünd-

ner Verbauung» heisst. Dabei handelt es sich 

konkret um ein temporäres Lawinenverbau-

ungssystem, welches den örtlichen Anforde-

rungen entsprechend in verschiedenen Werk-

höhen und Werktypen angeboten wird. 

Wie ist das System aufgebaut
rempar grischun ® wird mit wirksamen Werk-

höhen (Dk) von 1.5, 2.0, 2.5 und 3.0 m ange-

boten. Die Werkslänge beträgt grundsätzlich 

immer 4 m.

Die Schneelasten werden auf den Rost, beste-

hend aus Brückenbalken, und auf die Stahl-

träger verteilt. Bergseits werden die Druck-

kräfte über zwei Fundamentplatten auf den 

Boden übertragen, die Zugkräfte werden mit 

zwei Stahlseilen aufgenommen. 

Talseitig wird die zentrische Druckkraft über 

zwei Stützen auf Fundamentplatten abgege-

ben. Die relativ kleinen Fundamente reduzie-

ren die Aushubarbeiten auf ein Minimum (vgl. 

Abb. 1a). Im Fels werden statt Platten Mikro-

pfähle eingesetzt (Abb. 1b). Beide Fundations-

arten lassen sich beliebig kombinieren.

Abb. 1b: Rempar grischun, Typ Felsfundation (FS), Dk 2.5.

Die ganze Konstruktion ist gelenkig verbun-

den. Die Brückenbalken und Stützen bestehen 

aus Rundholz mit einem Durchmesser zwi-

schen 16 und 24 cm. Die Brückenbalken sind 

immer 4 m lang. Einzig die Länge der Stütze 

variiert je nach Gelände.

An Rändern einer Verbauung können zusätzli-

che Randkräfte auftreten, z.B. weil der Schnee 

an der verbauten Fläche «vorbeifliessen» und 

die Stauwirkung sich seitlich auswirken kann. 

Um diese zusätzlichen Kräfte aufnehmen zu 

können, werden Randwerke mit Doppelstüt-

zen eingesetzt. Die einzelnen Komponenten 

des rempar grischun bleiben identisch. Die 

Bemessung des Systems basiert auf der tech-

nischen Richtlinie des Bundes für Lawinen-

verbauung im Anbruchgebiet (BAFU 2007).

 - eine Erfolgsgeschichte 
 aus Graubünden

David Baselgia und Andrea Guler

Abb. 1a: Rempar grischun, Typ Lockergestein (LM), Dk 2.5 
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Für sensible Standorte wie an Dorfrändern 

mit (optisch) schützenswertem Charakter 

wurde der Typ Wiesen entwickelt. Dieser Typ 

mit einer Wirkungshöhe von 1.5 m kann je-

den Frühling demontiert und im Herbst wieder 

montiert werden. Ansonsten hat der Typ Wie-

sen den gleichen Anwendungsbereich wie die 

Dreibeinböcke. 

Anwendungsbereiche
rempar grischun ® eignet sich für alle Anriss-

verbauungen mit einer Werkhöhe bis DK 3.0. 

Vor allem bewährt es sich an Orten, wo der 

Wald die Schutzfunktion längerfristig über-

nehmen kann, an steinschlaggefährdeten 

Standorten, aber auch dort wo bestehende 

permmanente Verbauungen zu ergänzen sind 

oder möglichst rasch ein zuverlässiger Schutz 

erreicht werden muss.

Die einzelnen Elemente werden in der Regel 

in aufgelösten Reihen mit Zwischenabstän-

den von 0.5 - 2.0 m erstellt. Je nach Objekt 

ist auch eine «schachbrettartige» Anordnung 

möglich.

Hindernissen wie Steinen, Bäumen oder 

Baumstrünken wird ausgewichen. Die Werke 

sind immer als einzelne Elemente ausgebil-

det und können somit dem Gelände resp. 

den Hindernissen entsprechend verschoben 

werden.

Projektierung und Realisierung
Die einzelnen Schritte bei der Montage von 

rempar grischun ® werden nachfolgend ver-

kürzt beschrieben. Eine ausführliche Monta-

geanleitung kann beim Werklieferanten bezo-

gen werden. 

Die projektspezifische Dimensionierung von 

rempar grischun ® wird durch das auf Na-

turgefahren spezialisierte Ingenieurbüro tur 

GmbH in Davos erstellt. Dazu werden als Ein-

gangsgrössen das Flächenmittel der maxima-

len Schneehöhe, die maximale Schneehöhe 

am Werkstandort, die Zoneneinteilung der 

Schneehöhen, die Hangneigung sowie der 

Gleitfaktor benötigt. Aufgrund dieser Angaben 

lassen sich die Werkhöhe und die Werklinie-

nabstände, aber auch die Dimensionen der 

Bauteile (Fundamentplatte, Balken und Stüt-

zen) sowie die Ankerkräfte bestimmen: 

Die Errichtung der Werke im Gelände glie-

dert sich in Vorbereitungsarbeiten (Fundation 

erstellen), Vormontage und Endmontage im 

Verbaugebiet. 

Als erstes werden die bergseitigen Boden-

platten und die Anker versetzt. Danach wer-

den die Stützenplatten eingebaut. Die genaue 

Positionierung der Platten erfolgt mit einer 

Baulehre. 

Die Bohrlöcher für die Zuganker können im 

Normalfall mit einem handgeführten Bohr-

hammer ausgeführt werden. Je nach Bau-

grundverhältnis genügen ein Bohrdurch-

messer von 50 mm und eine Bohrtiefe von 

1.0 - 1.5 m (DK 2.5). Für Verankerungen im 

Lockergestein werden spezielle Sprenganker 

eingesetzt. Die Injektionen erfolgen mit Lawi-

nenverbaumörtel. 

Grundsätzlich empfiehlt sich, die erforderliche 

Ankerlänge vorgängig durch Ausziehversuche 

zu ermitteln.

Der Oberbau wird auf einem ebenen Platz in 

der Nähe der Verbauung vormontiert (vgl. Abb. 

2). Mit diesem Vorgehen kann die gefährlichs-

te Arbeit an einem sichern Ort mit geeigneten 

Geräten wie Hubstapler oder Kran ausgeführt 

werden. Der Oberbau wird vom Vormontage-

platz mit dem Heli in das Verbauungsgebiet 

eingeflogen und direkt auf die vorbereiteten 

Fundamentplatten abgesetzt. Danach werden 

die Träger mit den Platten sowie mit dem Sei-

lanker verbunden. Für die seitliche Stabilität 

wird zudem ein Stahlseil in der Diagonale 

übers Kreuz gespannt (Abb. 3).

Beim Typ LM Dk 2.5 sind die Gewichte ca. 

bei 800 - 900 kg pro Element und damit am 

Limit für die Montage mit dem Hubschrauber 

vom Typ Ecureuil. Um die Anhängelast zu re-

duzieren, wurde der Typ LM Dk 3.0 zweiteilig 

konstruiert. Diese werden separat geflogen. 

Nachdem der erste Teil auf die Fundationen 

abgesetzt wurde, kann der zweite Teil, eben-

falls mit dem Heli, auf den ersten Teil aufge-

setzt werden. Die zwei Teile werden danach 

mit Schrauben miteinander verbunden. 

Abb. 2: Lawinenverbauung Plauncas Nireil, 
Tujetsch 2011. Für die Montage bereitgestellte 
Werke auf dem Vormontageplatz.



Agenda FAN 1/2012 13

Einen Kostenvergleich zwischen rempar gri-

schun ®, Holzverbauungen und Stahlwerken 

wird in der folgenden Tabelle vereinfacht dar-

gestellt. Selbstverständlich wird jede Verbau-

ung von vielen Faktoren beeinflusst und muss 

von Fall zu Fall beurteilt werden. Die Preise 

beinhalten Werklieferung und Montagekosten.

Abb. 3a: Lawinenverbauung Crap Milan, Bivio 2011. 
Einfliegen der Werke mit dem Heli;

Abb. 3b: Lawinenverbauung Crap Milan, Bivio 2011. Montage der Werke;

rempar grischun Holzwerke SLF Stahlwerke

Kosten / m‘ CHF 600 CHF 550 CHF 1800

Kosten / m‘ Werkreihe CHF 480

(bei Zwischendistanz von 1 m) CHF 550 CHF 1800

Lebensdauer 40 Jahre 30 Jahre 70 Jahre

Abschreibung / Jahr CHF 12.00 CHF 18.35 CHF 25.15

Kapitalzins / Jahr CHF 12.00 CHF 13.75 CHF 45.00

Total Kosten / Jahr / m‘ Verbauung CHF 24.00 CHF 32.10 CHF 70.15

•	Geringe	Erdbewegungen

•	Flexible	Anpassung	an	den	Untergrund

•	Flexible	Anpassung	im	Gelände

•	Objektbezogene	Projektierung

•	Kurze	Bauzeit

•	Gewährung	der	optimalen	Arbeitssicherheit

•	Erhöhte	Lebensdauer	(kein	Holz	mit	Boden-

 kontakt)

•	Verlängerung	 der	 Funktionsdauer	 durch	

auswechseln der Hölzer

•	Tiefe	 Unterhaltskosten.	 Günstige	 Repara-

turmöglichkeiten

Die wesentliche Vorteile von rempar grischun  ® können zusammenfassend wie folgt bezeich-

net werden:

Beispiele von 
realisierten Verbauungen
Im Kanton Graubünden wurden in den letzten 

Jahren diverse kleinere und grössere Verbau-

ungen mit rempar grischun ® ausgeführt. Mitt-

lerweile erfüllen mehr als 1’500 Einzelwerke 

ihren Dienst und haben sich bestens bewährt.

Lawinenverbauung Crap Milan, Bivio

Schutzziel: Die Verbauung wurde zum 

Schutze von fünf darunterliegen-

den Häusern realisiert. Die Bau-
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Abb. 4: Lawinenverbauung Crap Milan, Bivio 2011. 
Typ LM Dk 2.5, Randwerk mit Doppelstütze.

arbeiten wurden durch die Fir-

ma CRESTAGEO AG ausgeführt. 

Ausführung: 2010 und 2011

Baumengen:  Typ LM Dk 2.5 = 126 Stk.

 Typ LM Dk 3.0 = 7 Stk.

Gelände:  Unterschiedlich mit Fels oder Lo-

ckergestein und örtlichen Was-

 seraustritten. Zum Teil sehr steil. 

Bausumme: Fr. 430’000.–.

Lawinenverbauung Runca, Trin

Schutzziel:  Nach einem Waldbrand im 

Frühling 2010 wurde der Dorf-

teil Trin Mulin durch Lawinen 

bedroht. Der örtliche Forstdienst 

realisierte noch im selben Jahr 

53 Elemente. Bis zum Schluss 

werden ca. 370 Werke montiert. 

Ausführung:  2010 und 2011 (Fertigstellung 

2015) 

Baumengen:  Typ LM u. SF Dk 2.0 = 160 Stk.

Gelände:  Sehr flachgründig. Oft anste-

hender Fels. Zum Teil sehr steil. 

Bausumme: Fr. 1’000’000.–

Das geplante Projekt 
Lawinenverbauung Valle di Lei
Im Rahmen der Gesamterneuerung Kraftwer-

ke Hinterrhein 2011 bis 2017 werden unter 

anderen die Anlagen im Valle di Lei saniert. 

Die Arbeiten erfolgen aufgrund der Wasser-

verhältnisse in den Wintermonaten 2012/13. 

Die Lawinensicherheit auf den Baustellen und 

den Zufahrten ist während dieser Zeit zu ge-

währleisten. Bereits für den Bau der Anlagen 

vor über 50 Jahren wurden die Baustelle so-

wie die Betriebsgebäude mit temporären La-

winenverbauungen gesichert, da der Bereich 

des Tunnelportals und somit die Zufahrt zu 

den diversen Baustellen sowie das Betriebs-

gebäude stark von Lawinen gefährdet sind. 

Die Zustandserfassung der Werke ergab eine 

stark eingeschränkte Wirkung, womit ein 

Neubau der Lawinenverbauungen notwendig 

wird (Abb. 5).

Die Entwicklung des Arvenwaldes im Projekt-

gebiet lässt erwarten, dass die Arve auch in 

den heute weniger stark bestockten Gebieten 

anwachsen kann, vorausgesetzt diese Flä-

chen sind vor Lawinen und Gleitschnee ge-

schützt. Längerfristig ist zu erwarten, dass der 

Wald die Schutzfunktion übernehmen kann.

Mit dem rempar grischun ® ist ein temporäres 

Lawinenverbau-System vorgesehen, welches 

seine Wirkung über 40 Jahren entfalten kann 

und zudem in der sehr kurzer Zeit erstellt 

werden kann. Damit kann der Lawinenschutz 

bereits ab dem Winter 2012/13 gewährleistet 

werden.

Mit den wirksamen Werkhöhen (Dk) von 3.0m 

und 2.5m deckt es die Anforderungen an die 

am Standort erwarteten extremen Schneehö-

hen (Hext) von 360 cm ab. In den kammnahen 

Bereichen mit Triebschnee kommen Werkhö-

hen von Dk 3.0 zum Einsatz.

Total sollen rund 2‘740 m‘ Verbauungen er-

richtet werden. Der Kostenvoranschlag für 

die Baumeisterarbeiten und die Werklieferung 

beläuft sich für die 1. Etappe (329 Werke) auf 

1.35 Mio SFr. und für die 2. Etappe (220 Wer-

ke) auf 0.85 Mio. SFr. Die Laufmeterkosten 

betragen zwischen 780 und 820 SFr.

Schlusswort
Von der Idee bis zur Produktion des ausge-

reiften Produktes sind einige Jahre vergan-

gen. Dank der Unterstützung vom Amt für 

Wald und Naturgefahren Graubünden konn-

ten Pilotprojekte realisiert und das rempar 

grischun ® ständig verbessert werden. 

Schlussendlich führte die Zusammenarbeit 

von Forstdienst, Prüfstatiker, Praktiker auf 

der Baustelle und Stahlbauer zur Erfolgsge-

schichte: rempar grischun ®.

Kontakte:

CRESTAGEO AG

David Baselgia  

Felsenaustrasse 47, 7000 Chur

081/420 15 33, dbaselgia@crestageo.ch
 

tur GmbH

Andrea Guler

Promenade 129, 7260 Davos Dorf

guler@tur.ch, 081/258 34 95
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Vergleich der Zulassung 
von Schutznetzen gegen Steinschlag 
nach CH- und EU-Richtlinie
Axel Volkwein, Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf

Die bilateralen Verträge zwischen der 

Schweiz und der EU beeinflussen mittler-

weile auch die Schutznetze gegen Stein-

schlag. Wurden bislang in der Schweiz 

nur speziell nach CH-Richtlinie typenge-

prüfte Netze in subventionierten Projek-

ten akzeptiert, sollen künftig auch nach 

EU-Richtlinie zertifizierte Netze eingesetzt 

werden können. Die sich daraus erge-

benden Änderungen, Unterschiede und 

Konsequenzen werden im nachfolgenden 

Beitrag aufgezeigt.

Die Weiterentwicklung der Schutznetze gegen 

Steinschlag durch die Hersteller erweiter-

te deren Nutzungsbereich in den letzten 25 

Jahren um den Faktor 40 auf inzwischen bis 

zu 8’000 kJ Steinschlagenergie. Damit diese 

Leistungsfähigkeit der Barrieren auch garan-

tiert ist, wurde schon 2001 in der Schweiz 

eine Richtlinie herausgebracht (Gerber, 

2001), nach der jedes Schutznetz, welches 

in subventionierten Projekten eingesetzt wird, 

zwingend einer Typenprüfung zu unterziehen 

ist. Diese Richtlinie war die erste ihrer Art 

weltweit. Gleichzeitig mit ihrer Herausgabe 

startete die EU ein Verfahren, eine ähnliche 

Richtlinie hervorzubringen. Die sogenannte 

ETAG 027 (European Technical Approval Gui-

deline; EOTA, 2008) trat dann 2008 in Kraft. 

Auf Grund der bilateralen Verträge zwischen 

der Schweiz und der EU bedeutet dies nun, 

dass die nationale Richtlinie nach einer Über-

gangsfrist anzupassen ist oder dass neue 

Anwendungsbestimmungen zu erlassen sind. 

Trotz der notwendigen Anpassungen verfol-

gen die Schweizer Behörden das Ziel, dass 

auch künftig in Projekten nur Steinschlag-

schutznetze eingesetzt werden, welche mit 

den heute bekannten und bestens bewährten 

Standards vergleichbar sind. 

Hintergrund zum Wechsel 
der Richtlinie 
Die bilateralen Verträge zwischen der Schweiz 

und der EU sollen beim Inverkehrbringen 

von Bauprodukten unnötige Handelshemm-

nisse vermeiden. Grundlage hierfür ist die 

Bauprodukte-Richtlinie CPD der EU. Sie wird 

in der Schweiz durch das Bundesgesetz 

über Bauprodukte BPG, der Verordnung über 

Bauprodukte BPV und die interkantonale Ver-

einbarung zum Abbau technischer Handels-

hemmnisse IVTH umgesetzt. Das Abkommen 

mit der EU beinhaltet auch ein sogenanntes 

«Mutual Recognition Agreement» MRA, wel-

ches eine gegenseitige Anerkennung von 

Konformitätsbewertungen beinhaltet (s. auch 

Bossenmayer, 2011).

Im Bereich Steinschlagschutz bedeutet dies 

nun, dass zukünftig auch Schutznetze, welche 

nach ETAG 027 zertifiziert sind, in der Schweiz 

in Verkehr gebracht werden können. Da eine 

EU-Richtlinie jedoch immer nur den kleinsten 

gemeinsamen Nenner der beteiligten Länder 

umfasst, darf jedes Land und dazu gehört in 

diesem Fall auch die Schweiz, jeweils noch 

eine nationale Anwendungsrichtlinie heraus-

geben, welche die besonderen Anforderun-

gen im jeweiligen Land berücksichtigt. Die 

Schweizerischen Bestimmungen dazu werden 

derzeit von der Expertenkommission für Lawi-

nen und Steinschlag EKLS, dem Bundesamt 

für Bauten und von Vertretungen von Netzher-

stellern erarbeitet.

Organisatorische Abläufe
Eine Typenprüfung von Steinschlagschutz-

netzen in der Schweiz wurde bislang von den 

Herstellern bei der EKLS beantragt, welche 

beim Bundesamt für Umwelt BAFU ange-

siedelt ist. Die EKLS hat dann der Eidg. For-

schungsanstalt für Wald, Schnee und Land-

schaft WSL den Auftrag zur Prüfung in deren 

Versuchsanlage Lochezen bei Walenstadt SG 

erteilt. Diese wiederum erstellte einen Prüfbe-

richt, welcher von der EKLS beurteilt wurde. 

Bei erfolgreicher Bewertung wurde ein Zer-

tifikat ausgestellt, welches öffentlich im In-

ternet unter (http://www.umwelt-schweiz.ch/

typenpruefung) zugänglich ist. Das Zertifikat 

weist die Eignung des geprüften Systems aus 

und macht Angaben, über die auftretenden 

Kräfte auf die Verankerungen, damit diese 

entsprechend bemessen werden können (die 

Verankerungen selbst sind nicht Teil der Ty-

penprüfung).

Das entsprechende Zulassungsverfahren in 

der EU ist im Prinzip ähnlich, wenn auch auf 

Grund der umfangreicheren Strukturen im 

Hintergrund etwas komplexer. Für eine Zu-

lassung wird einerseits eine erfolgreiche Prü-

fung aber zudem auch noch eine erstmalige 

Produktionskontrolle und eine regelmässige 

Werksinspektion verlangt. Jedoch erst mit der 

zusätzlichen sogenannten CE-Kennzeichnung 

(Anforderungen der EU-Gesetzgebung, s. EU, 

2011) ist der Zertifizierungsprozess abge-

schlossen.

Die Hersteller melden ihre Barrieren bei einer 

Zulassungsstelle (jedes Land musste eine 

solche benennen, in der Schweiz ist dieser 

sogenannte «Approval Body» an der Eidg. Ma-

terialprüfungsanstalt Empa). Geprüft wird die 

Barriere dann in einer geeigneten Prüfanlage 

unter Anwesenheit der Zulassungsstelle. Wird 

die Prüfung von einer entsprechend akkredi-

tierten Prüfstelle durchgeführt, kann der Prüf-

bericht ohne zusätzliche Expertengutachten 

übernommen werden. In der Schweiz betreibt 

die WSL eine solche akkreditierte Prüfstelle 

(STS 543), welche im Anschluss an deren 
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Erstakkreditierung vom Bund bezeichnet und 

von der EU benannt wurde («Notified Body» 

NB 2252). Nach einer erfolgreichen Inspekti-

on der Fertigungsstätte und der werkseigenen 

Produktionskontrolle stellt die Zulassungsstel-

le eine Zulassung (sog. «European Technical 

Approval» ETA) aus. Die laufende Nummer für 

die ETA wird hierbei jeweils zentral in Brüs-

sel beantragt. Kann der Hersteller nun noch 

einen Nachweis über zukünftig regelmässi-

ge Werksinspektionen erbringen, kann er 

schliesslich bei einer Zertifizierungsstelle die 

CE-Kennzeichnung seines Produktes beantra-

gen. Eine Zertifizierungsstelle muss ebenfalls 

akkreditiert, bezeichnet und notifiziert sein. In 

der Schweiz gibt es im Moment noch keine 

eigene Inspektions- und Zertifizierungsstelle 

für die ETAG 027, weswegen sich die inländi-

schen Hersteller zur Zeit ausländischer notifi-

zierter Stellen bedienen, was nach EU-Recht 

möglich ist.

Testbedingungen
Kern der Zulassungsprüfung sind die vollmas-

stäblichen Tests in einer Prüfanlage (für eine 

Zusammenfassung des Testvergleichs siehe 

Sterchi, 2009). Grundlage für die Prüfung 

ist die vom Hersteller beantragte Einteilung 

in eine bestimmte Energieklasse, welche die 

maximal von einer Barriere aufnehmbare ki-

netische Steinschlagenergie beschreibt. Diese 

Energieklassen sind nach CH- und EU-Richt-

linie sehr ähnlich und in Tabelle 1 aufgelistet. 

Die oberste EU-Klasse beschreibt kein be-

stimmtes Energieniveau, sondern beinhaltet 

alle Barrieren mit einer Energiekapazität von 

mehr als 4’500 kJ. Tabelle 1 zeigt zusätzlich, 

wie diese Energien über die einzusetzenden 

Steinmassen erreicht werden sollen. Nach 

Schweizer Richtlinie ist die zugehörige Ein-

schlaggeschwindigkeit fix mit 25 m/s bzw. 90 

km/h vorgegeben, nach EU-Richtlinie muss 

sie auf dem letzten Meter vor dem Netz im 

Mittel mindestens 25 m/s betragen. Damit 

wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

die EU-Richtlinie nicht wie die Schweiz nur 

vertikal fallende Steine als Belastungsmetho-

de zulässt (siehe auch Abb. 1). Sogenannte 

Schrägwurfanlagen, in denen der Stein an 

einer Seilbahn hängend beschleunigt wird, 

können die Einschlaggeschwindigkeit nicht 

immer exakt vorhersagen.

Die Prüfung mit der maximalen Energie erfolgt 

durch einen Einschlag eines (Beton-)Blocks in 

die Mitte einer dreifeldrigen Verbauung, d.h. 

einem Schutzzaun aufgespannt über vier 

Stützen bei gleichmässigem Stützenabstand, 

in der Schweizerischen Richtlinie festgelegt 

auf 10 m. Die Versuchsblöcke haben diesel-

ben Dimensionen in alle drei Richtungen, d.h. 

sie entsprechen im Grundzug einem Würfel, in 

der Schweiz ohne Ecken, nach EU ohne Ecken

* Die Verbauungen dürfen mit einer bis zu 1.5-fachen Höhe verbaut werden.

Abb. 1: Verschiedene nach ETAG 027 zugelassene Prüfverfahren.
Tabelle 1: Energieklassen für Steinschlagschutzbarrieren 

CH    EU
100% Energieaufnahmekapazität Blockmasse Verbauungshöhe* Max. Bremsweg Maximale Energiestufe MES
    (Maximum Energy Level MEL)

Klasse 1 100 kJ  320 kg 1.5 m 4 m Klasse 0 100 kJ

Klasse 2 250 kJ 800 kg 2.0 m 5 m Klasse 1 250 kJ

Klasse 3 500 kJ 1’600 kg 3.0 m 6 m Klasse 2 500 kJ

Klasse 4 750 kJ 2’400 kg 3.0 m 7 m Klasse 3 1’000 kJ

Klasse 5 1’000 kJ 3’200 kg 4.0 m 8 m Klasse 4 1’500 kJ

Klasse 6 1’500 kJ 4’800 kg 4.0 m 9 m Klasse 5 2’000 kJ

Klasse 7 2’000 kJ 6’400 kg 5.0 m 10 m Klasse 6 3’000 kJ

Klasse 8 3’000 kJ 9’600 kg 5.0 m 12 m Klasse 7 4’500 kJ

Klasse 9 5’000 kJ ~16 to 6.0 m 15 m Klasse 8 > 4’500 kJ
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und Kanten (siehe Abb. 2). Die EU-Richtlinie 

schreibt zusätzliche eine Steindichte von 

2’500 - 3’000 kg/m3 vor.

Zusätzlich zum Test mit der Maximalenergie 

muss die Verbauung noch Steinschlagereig-

nisse mit anderen Versuchskörpern aushalten. 

Nach der Schweizer Richtlinie werden mehre-

re kleine Würfel mit 10, 20 und 50 cm Kan-

tenlänge in das Randfeld fallen gelassen, was 

einem maximalen Steinschlagereignis von 94 

kJ entspricht. 50 % der Nennenergie werden 

dann noch in das Mittelfeld «geschossen». 

Nach EU-Richtlinie wird nur das Mittelfeld mit 

33 % der Nennenergie belastet, dieses dafür 

zweimal nach vorheriger Entfernung des ers-

ten Prüfkörpers und ohne zwischenzeitliche 

Reparaturen.

Während der Versuche werden die an den 

Verankerungen der einsetzten Seile wirken-

den Kräfte gemessen. Des Weiteren wird der 

Abbremsvorgang mittels Hochgeschwindig-

keitsvideo aufgenommen. Die Geometrie des 

Netzes vor und nach den einzelnen Teilprüfun-

gen wird ebenfalls mit geeigneten Messme-

thoden erfasst.

Funktionsnachweise
Die Netze müssen nach beiden Richtlinien 

eine bestimmte Mindesthöhe aufweisen. In 

der Schweiz richtet sich diese nach den typi-

scherweise zu erwartenden Sprunghöhen der 

Steine, während die EU vorgibt (siehe Tabelle 

1), dass die Verbauung mindestens dreimal so 

hoch sein soll wie der Stein. Die Nennhöhen 

der Netze werden senkrecht zum Untergrund 

gemessen.

Um nach einem Ereignis allfällige Folge-

ereignisse ebenfalls zurückhalten zu können, 

muss die Barriere nach dem Maximaltest 

noch eine Mindestrestnutzhöhe haben. Wäh-

rend die Schweiz hierfür fixe Werte von 50 % 

der ursprünglichen Höhe vorgibt, erlaubt die 

EU-Richtlinie eine Klassifizierung von A (>= 

50 %) bis C (< 30 %). Nach EU-Richtlinie gilt 

zusätzlich, dass die Restnutzhöhe nach dem 

ersten 33 %-Ereignis sogar 70 % betragen 

muss. Die Rest-nutzhöhe wird in der Schweiz 

in der Mitte der Barriere und gemäss ETAG 

027 als Minimalwert über die ganzen Verbau-

ungslänge bestimmt.

Während bei der Schweizer Richtlinie nach 

einem Ereignis aufgetretene Schäden an der 

Barriere nur dokumentiert werden müssen, 

schreibt die EU-Richtlinie vor, dass es keine 

Brüche in den Verbindungskomponenten, 

Pfosten und Seilen geben darf. Zudem dür-

fen die Öffnungen im Netzgeflecht sich nicht 

mehr als maximal verdoppeln im Vergleich 

zum unbelasteten Netz.

Beide Richtlinien verlangen einen erfolgrei-

chen Rückhalt der Steinschlagereignisse. 

Die sich beim Abbremsen des Blocks erge-

bende maximale Auslenkung des Netzes 

(=Bremsweg) muss bei einer EU-Zulassung 

angegeben werden, nach CH-Richtlinie darf 

sie obendrein einen bestimmten Maximalwert 

(siehe Tabelle 1) nicht überschreiten zur bes-

seren Planung von Barrieren unabhängig vom 

Hersteller. Da nach EU-Richtlinie auch sog. 

Schrägwürfe zugelassen sind, muss zudem 

nachgewiesen werden, dass der Stein wäh-

rend des Abbremsprozesses nicht den Boden 

berührt, die gesamte kinetische Energie also 

allein vom Schutznetz aufgenommen wird.

Neben dem erfolgreichen Rückhalt der ma-

ximalen Energie muss das System natürlich 

auch die Teilprüfungen mit reduzierten Ener-

gien bestehen. Die zusätzlichen Teilprüfungen 

mit sehr kleinen Energien nach Schweizer 

Richtlinie dienen zum Nachweis der Eignung 

des Netzgeflechts bei kleinen Ereignissen und 

der Funktionstüchtigkeit der Randfelder.

Zusätzliche Anforderungen
Zwischen den Tests mit Teilenergie und Ma-

ximalenergie darf der Hersteller Reparaturen 

vornehmen oder auch eine komplett neue 

Barriere aufstellen. In der Schweiz muss 

dieser Reparaturaufwand mit Material und 

Personenstunden dokumentiert werden. 

Diese Angabe dient den späteren Betreibern 

der Barrieren zur ungefähren Schätzung des 

Wartungsaufwandes über die Lebensdauer 

der Barriere. Des Weiteren überprüft die EKLS 

in der Schweiz auch den Installationsvorgang 

selbst. Hier geht es darum, ob eine Barriere 

fehlerfrei und sicher anhand der technischen 

Dokumentation oder Montageanleitung er-

stellt werden kann und ob sie geeignet ist, 

auch in schwierigem Gelände montiert zu 

werden. Mit der Anwendung der Schweizeri-

schen Richtlinie wurde also nicht nur die reine 

Funktionsweise eines Netze geprüft, sondern 

darüber hinaus auch deren Montagefreund-

lichkeit und Anwendbarkeit im Gelände sowie 

die Vollständigkeit und Qualität der dazu not-

wendigen Dokumentationen.

Die EU-Richtlinie legt besonderes Augenmerk 

auf den Einsatz der richtigen Komponenten 

und gibt umfangreiche Identifizierungmass-

nahmen für die einzelnen Komponenten der 
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Barriere an. Damit soll vermieden werden, 

dass während der Prüfung unter Umständen 

stärkere Komponenten eingesetzt, hingegen 

später dann schwächere in der Serie verkauft 

werden. Die kontinuierliche Beibehaltung die-

ser Komponenten wird dann über die werks-

eigene Produktionskontrolle (ISO 9001 etc.) 

und die Inspektionen durch eine Inspektions-

stelle sichergestellt.

Fazit
Wie man sieht, sind sich die beiden Richtli-

nien ähnlich. Auf den ersten Blick kann man 

davon ausgehen, dass eine Barriere, die CE 

zertifiziert ist, prinzipiell auch den Schweizer 

Ansprüchen genügt und dass umgekehrt 

auch die Schweizer Barrieren den Anfor-

derungen der EU gerecht werden können. 

Während der Fokus der EU-Richtlinie stärker 

auf den freien Warenverkehr gerichtet ist, hat 

die Schweizerische Richtlinie das Ziel, die 

praktische Eignung der Schutznetze für die 

Anwendung im Gelände zu gewährleisten. 

Deshalb bedarf es in jedem Fall zusätzlich zur 

EU-Richtlinie in Zukunft auch noch nationaler 

Anwendungsbestimmungen. Dort wird dann 

beispielsweise stehen, dass in der Schweiz 

nur Barrieren mit einer Restnutzhöhenklasse 

A eingesetzt werden dürfen, weil nur diese 

Klasse den Anforderungen der bisherigen 

Schweizer Richtlinie genügt. Ein weiteres bis-

lang noch nicht gelöstes Thema sind die nach 

EU zulässigen verschiedenen Testverfahren. 

Die Schweiz hatte sich für ihre Richtlinie 2001 

darauf geeignet, nur mit vertikal und frei fal-

lenden Steinen zu testen. Diese Methode 

vermutet man als «worst case»-Szenario: Der 

gesamte (vertikale) Bremsweg des Steins wird 

vom Netz in Form von zusätzlicher potentieller 

Energie aufgenommen. Die sich daraus erge-

bende vermutete Sicherheitsreserve wäre bei 

einem Schrägwurf kleiner oder bei einem Ho-

rizontalwurf u.U. gar nicht vorhanden. Diesem 

Umstand rechtskonform Rechnung zu tragen 

ist u.a. eine der derzeitigen Aufgaben der be-

auftragten Arbeitsgruppe. Bis die neuen Be-

stimmungen in Kraft gesetzt sind, gilt darum 

noch die bisherige CH-Richtlinie.
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